
Der Rat der Stadt Meckenheim 

 
1. nimmt die Kündigung vom 09.12.2022 des „Vertrages zur Sicherstellung 

der allgemeinen Literatur- und Informationsversorgung für die 
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Meckenheim“ zwischen der Stadt 
Meckenheim und der Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer vom 

20.06.2007 mit Wirkung zum 31.12.2023 zur Kenntnis und 
 

2. beauftragt die Verwaltung ein Konzept zu erstellen, ob und wie ein 
öffentliches Bibliotheksangebot im Stadtgebiet sichergestellt werden kann, 
das den Vorgaben des § 48 des Kulturfördergesetzes NRW an eine 

öffentliche Stadtbibliothek entspricht.  


